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Vorwort

Die vorliegende Sonderausgabe des Münchener Kommentars zum BGB enthält, wie bisher, eine
systematische Kommentierung des BGB-Gesellschaftsrechts und des Partnerschaftsgesellschaftsgeset-
zes. Und doch verbindet sich mit dieser Auflage eine Zäsur, die im Vorwort zur 8. Auflage bereits
angekündigt wurde. Denn ihr liegt schon die Neufassung der §§ 705–740c BGB zugrunde, die
durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) vom 10.8.2021 mit
Wirkung ab 1.1.2024 in das BGB eingefügt wird. Im Vergleich zum alten Recht ist kaum ein Stein
auf dem anderen geblieben. Das Recht der GbR wurde systematisch völlig neu geordnet, es sind viele
neue Paragraphen hinzugekommen, und beinahe sämtliche Vorschriften wurden neu formuliert.
Systematisch unterscheidet das neue Recht konsequent zwischen der rechtsfähigen Außengesellschaft
und der nicht rechtsfähigen Innengesellschaft (§ 705 Abs. 2 BGB), was auch in einer neuen Unterglie-
derung des 16. Titels zum Ausdruck kommt. Inhaltlich waren viele einzelne Änderungen zu berück-
sichtigen, deren wichtigste die Einführung eines neuen Gesellschaftsregisters (§§ 707 ff. BGB) sein
dürfte. Autor und Verlag haben sich deshalb entschieden, diese Sonderveröffentlichung ausnahms-
weise schon vor der 9. Auflage des siebten Bandes zu publizieren, zumal die Umstellung auf das
neue Recht einen erheblichen Vorlauf bei der rechtsanwendenden Praxis erfordert.

Die inhaltliche Zäsur bei dem zu kommentierenden Rechtsstoff spiegelt sich auch im Namen
des Buches wider. Das ändert aber selbstverständlich nichts daran, dass das Werk weiterhin mit dem
Namen Peter Ulmers verbunden bleibt. Schon im Vorwort zur 8. Auflage wurden seine Verdienste
um das Recht der GbR und als Begründer dieses Kommentars noch einmal in Erinnerung gerufen.
Diese erste Kommentierung des neuen BGB-Gesellschaftsrechts sei ihm daher in Verbundenheit
gewidmet.

Wenngleich der eindeutige Schwerpunkt dieser Neuauflage auf der Darstellung des neuen Rechts
und seiner Integration in den überkommenen Rechtsstoff liegt, konnten selbstverständlich die vielen
neuen Entscheidungen des BGH nicht unberücksichtigt bleiben. Sie wurden ebenso aufgenommen
wie zahlreiche Veröffentlichungen, die sich bereits mit der Reform und dem neuen Recht befasst
haben.

Mannheim, im Dezember 2022 Carsten Schäfer

Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Das Recht der Gesellschaft bürgerlichen Rechts war bisher nur selten Gegenstand vertiefter
Behandlung. Das beruht einerseits auf der systematisch verfehlten, lückenhaften Regelung dieser
Rechtsform als eines der besonderen „Schuldverhältnisse“ des BGB. Sie hat zur Folge, daß die
Kommentierung der einschlägigen Vorschriften zwar im Rahmen der BGB-Kommentare erfolgt,
daß ihnen darin aber meist nur geringes Gewicht zugemessen wird. Was andererseits die eigentliche
Gesellschaftsrechtsdiskussion angeht, so stehen bei ihr die Personenhandelsgesellschaften entspre-
chend ihrer größeren wirtschaftlichen Bedeutung im Mittelpunkt, während die GbR als die gesetzli-
che Grundform im allgemeinen nur ergänzende Erwähnung findet.

Herausgebern und Verlag des „Münchener Kommentar“ gebührt daher Dank, daß sie durch
großzügiges Zurverfügungstellen des erforderlichen Raumes im Gesamtkommentar und Einwilli-
gung in die hier vorgelegte Sonderveröffentlichung der besonderen Rolle der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts Rechnung getragen haben. Die dadurch ermöglichte umfassende Kommentierung der
§§ 705 bis 740 BGB verfolgt ein doppeltes Ziel. Sie soll zum einen den Erscheinungsformen dieser
Gesellschaft und den damit verbundenen Rechtsfragen Rechnung tragen. Zum anderen ist sie unter
Berücksichtigung auch der umfangreichen neueren Diskussion zu OHG und KG darum bemüht,
die gemeinsamen dogmatischen Grundlagen der verschiedenen Personengesellschaften herauszuar-
beiten und daraus allgemeine Folgerungen für das Verständnis der Gesellschaft als einer über ein
bloßes Schuldverhältnis mit Gesamthandselementen hinausgehenden, mit besonderen Organen aus-
gestatteten Personenverbindung abzuleiten. Damit verbindet sich die Hoffnung, zur Überwindung
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Vorwort

des an § 124 HGB anknüpfenden Scheingegensatzes zwischen den verschiedenen Personengesell-
schaften beizutragen und zugleich auch die Diskussion des OHG- und KG-Rechts in den diesen
Rechtsformen gemeinsamen Fragen weiterzuführen.

Heidelberg, im Juni 1980 Peter Ulmer
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